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Tagesordnungspunkt 67 b) 

Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/61/443/Add.2 und Corr.1)] 

  61/171. Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Be-
kämpfung des Terrorismus 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen,  

 sowie in Bekräftigung dessen, dass die Achtung aller Menschenrechte und Grundfrei-
heiten sowie der Rechtsstaatlichkeit von grundlegender Bedeutung ist, einschließlich bei der 
Bekämpfung des Terrorismus und der Angst vor dem Terrorismus,  

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 57/219 vom 18. Dezember 2002, 58/187 vom 
22. Dezember 2003, 59/191 vom 20. Dezember 2004 und 60/158 vom 16. Dezember 2005, 
die Resolutionen der Menschenrechtskommission 2003/68 vom 25. April 20031, 2004/87 
vom 21. April 20042 und 2005/80 vom 21. April 20053 und andere einschlägige Resolutio-
nen der Generalversammlung und der Menschenrechtskommission, 

 erneut erklärend, dass die Staaten zum Schutz aller Menschenrechte und Grundfrei-
heiten aller Personen verpflichtet sind, 

 erneut darauf hinweisend, dass die im Einklang mit dem Völkerrecht, insbesondere 
den internationalen Menschenrechtsnormen, dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem humani-
tären Völkerrecht, auf allen Ebenen getroffenen Maßnahmen gegen den Terrorismus einen 
wichtigen Beitrag zur Funktionsfähigkeit der demokratischen Institutionen und zur Wah-
rung des Friedens und der Sicherheit und damit zum vollen Genuss der Menschenrechte lei-
sten und dass es erforderlich ist, diesen Kampf fortzusetzen, namentlich durch internationa-
le Zusammenarbeit und die Stärkung der diesbezüglichen Rolle der Vereinten Nationen,  

 zutiefst missbilligend, dass es im Kontext des Kampfes gegen den Terrorismus zu Ver-
letzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie zu Verstößen gegen das Flücht-
lingsvölkerrecht und das humanitäre Völkerrecht kommt,  

_______________ 
1 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003, Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, 
Abschn. A. 
2 Ebd., 2004, Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, Abschn. A. 
3 Ebd., 2005, Supplement No. 3 und Korrigendum (E/2005/23 und Corr.1), Kap. II, Abschn. A. 
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 unter Hinweis darauf, dass die Menschenrechtskommission in ihrer Resolution 
2005/80 das Mandat des Sonderberichterstatters über die Förderung und den Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus festgelegt hat;  

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 48/141 vom 20. Dezember 1993 und unter 
anderem auf die Verantwortung der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte, die effektive Ausübung aller Menschenrechte zu fördern und zu schützen,  

 unter Begrüßung der Einrichtung des Menschenrechtsrats, der für die Förderung der 
allgemeinen Achtung des Schutzes aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle, ohne 
irgendeinen Unterschied und auf faire und gleiche Weise, verantwortlich ist, 

 anerkennend, wie wichtig die von der Generalversammlung am 8. September 2006 
verabschiedete Weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terroris-
mus4 ist, und ihre einschlägigen Bestimmungen über Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Achtung der Menschenrechte für alle, des humanitären Völkerrechts und der Rechtsstaat-
lichkeit als wesentliche Grundlage zur Bekämpfung des Terrorismus bekräftigend, 

 erneut erklärend, dass die Handlungen, Methoden und Praktiken des Terrorismus in 
allen seinen Arten und Erscheinungsformen Aktivitäten sind, die auf die Vernichtung der 
Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der Demokratie gerichtet sind, die territoriale 
Unversehrtheit und die Sicherheit der Staaten bedrohen und rechtmäßig konstituierte Regie-
rungen destabilisieren, und dass die internationale Gemeinschaft die notwendigen Schritte 
unternehmen soll, um die Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung des Terro-
rismus zu verstärken5, 

 in Bekräftigung ihrer unmissverständlichen Verurteilung aller Handlungen, Methoden 
und Praktiken des Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen als kriminell 
und nicht zu rechtfertigen, gleichviel, wo und von wem sie begangen werden, und ungeach-
tet ihrer Beweggründe, und erneut ihre Entschlossenheit bekundend, die internationale Zu-
sammenarbeit zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus zu stärken, 

 bekräftigend, dass der Terrorismus nicht mit einer bestimmten Religion, Nationalität, 
Zivilisation oder ethnischen Gruppe in Verbindung gebracht werden kann und soll, 

 in der Erkenntnis, dass die Achtung aller Menschenrechte, die Achtung der Demokra-
tie und die Achtung der Rechtsstaatlichkeit eng miteinander verknüpft sind und sich gegen-
seitig verstärken,  

 in Anbetracht der von einer Reihe von Organen zur Überwachung der Einhaltung der 
Menschenrechtsverträge und besonderen Verfahren abgegebenen Erklärungen, Feststellun-
gen und Empfehlungen zur Frage der Vereinbarkeit von Maßnahmen zur Terrorismusbe-
kämpfung mit den Verpflichtungen auf dem Gebiet der Menschenrechte, 

 unter Hinweis auf den Beschluss 1/102 des Menschenrechtsrats vom 30. Juni 20066, 

 1. bekräftigt, dass die Staaten sicherstellen müssen, dass jede Maßnahme, die sie 
zur Bekämpfung des Terrorismus ergreifen, mit ihren Verpflichtungen nach dem Völker-

_______________ 
4 Resolution 60/288. 
5 Siehe Abschn. I, Ziff. 17 der Erklärung und des Aktionsprogramms von Wien, die am 25. Juni 1993 von 
der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden (A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III).  
6 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 53 (A/61/53), erster 
Teil, Kap. II, Abschn. B. 
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recht, insbesondere den internationalen Menschenrechtsnormen, dem Flüchtlingsvölkerrecht 
und dem humanitären Völkerrecht, im Einklang steht;  

 2. beklagt das Leid, das der Terrorismus den Opfern und ihren Angehörigen zu-
fügt, und bringt ihre tiefe Solidarität mit ihnen zum Ausdruck;  

 3. bekräftigt die Verpflichtung der Staaten, gewisse Rechte im Einklang mit Arti-
kel 4 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte7 als Rechte anzuer-
kennen, die unter keinen Umständen außer Kraft gesetzt werden können, erinnert im Hin-
blick auf alle anderen Rechte nach dem Pakt daran, dass jede Maßnahme zur Außerkraftset-
zung von Bestimmungen des Paktes in jedem Falle mit dem genannten Artikel im Einklang 
stehen muss, und betont den Ausnahmecharakter und die vorübergehende Natur solcher Au-
ßerkraftsetzungen8; 

 4. fordert die Staaten auf, die mit der Terrorismusbekämpfung befassten nationalen 
Behörden dafür zu sensibilisieren, wie wichtig diese Verpflichtungen sind;  

 5. bekräftigt, dass Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung unter voller Berück-
sichtigung von Minderheitenrechten und ohne Diskriminierung auf Grund der Rasse, der 
Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion oder der sozialen Herkunft durchge-
führt werden müssen; 

 6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, die nach dem Flüchtlingsvölkerrecht und 
den internationalen Menschenrechtsnormen bestehenden Verpflichtungen zur Nichtzurück-
weisung voll einzuhalten und gleichzeitig unter voller Achtung dieser Verpflichtungen und 
anderer rechtlicher Schutzbestimmungen im Einzelfall die Rechtsgültigkeit einer Entschei-
dung über den Flüchtlingsstatus zu überprüfen, wenn auf Grund glaubwürdiger und relevan-
ter Beweise anzunehmen ist, dass die betreffende Person kriminelle Handlungen, darunter 
terroristische Handlungen, begangen hat, die unter die Ausschlussklauseln nach dem Flücht-
lingsvölkerrecht fallen;  

 7. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, bei der Bekämpfung des Terro-
rismus ein ordnungsgemäßes Verfahren zu gewährleisten, in Übereinstimmung mit allen 
einschlägigen Bestimmungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte9, des Interna-
tionalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte und der Genfer Abkommen von 
194910 in ihren jeweiligen Anwendungsbereichen; 

 8. lehnt jede Form der Freiheitsentziehung ab, bei der die inhaftierte Person dem 
Schutz des Gesetzes entzogen wird, und fordert die Staaten nachdrücklich auf, die Garan-
tien zum Schutz der Freiheit, der Sicherheit und der Würde der Person zu achten und alle 
Gefangenen an allen Haftorten im Einklang mit dem Völkerrecht, einschließlich der Men-
schenrechte und des humanitären Völkerrechts, zu behandeln; 

 9. bekräftigt, dass alle Staaten unbedingt darauf hinarbeiten müssen, bei der Be-
kämpfung des Terrorismus die Würde und die Grundfreiheiten des Einzelnen sowie die de-
mokratischen Gepflogenheiten und die Rechtsstaatlichkeit zu achten und zu schützen; 

_______________ 
7 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 
58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750. 
8 Siehe beispielsweise die Allgemeine Bemerkung 29 über Notstandssituationen, die der Menschen-
rechtsausschuss am 24. Juli 2001 verabschiedete.  
9 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/grunddok/ 
ar217a3.html. 
10 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. Deutsche Übersetzung: dBGBl. 1954 II S. 781; 
LGBl. 1989 Nr. 18-21; öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 181 207 228 300. 
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 10. legt den Staaten nahe, bei der Terrorismusbekämpfung die einschlägigen Reso-
lutionen und Beschlüsse der Vereinten Nationen über Menschenrechte zu berücksichtigen 
und den von den besonderen Verfahren und Mechanismen abgegebenen Empfehlungen so-
wie den einschlägigen Stellungnahmen und Auffassungen der Menschenrechtsvertragsorga-
ne der Vereinten Nationen gebührend Rechnung zu tragen; 

 11. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem gemäß Resolution 60/158 vorgelegten 
Bericht des Generalsekretärs11; 

 12. begrüßt den im Rahmen des Kampfes gegen den Terrorismus stattfindenden 
Dialog zwischen dem Sicherheitsrat und seinem Ausschuss zur Bekämpfung des Terroris-
mus einerseits und den für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte zuständigen 
Organen andererseits und legt dem Sicherheitsrat und seinem Ausschuss zur Bekämpfung 
des Terrorismus nahe, die Verbindung zu den zuständigen Menschenrechtsorganen, insbe-
sondere zum Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, zum 
Sonderberichterstatter über die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus und zu anderen zuständigen besonderen 
Verfahren und Mechanismen des Menschenrechtsrats, zu stärken und die Zusammenarbeit 
mit ihnen weiter auszubauen und dabei der Förderung und dem Schutz der Menschenrechte 
bei den laufenden Tätigkeiten gemäß den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
zur Frage des Terrorismus gebührend Rechnung zu tragen;  

 13. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von dem gemäß Resolution 2005/80 der Men-
schenrechtskommission vorgelegten Bericht des Sonderberichterstatters12; 

 14. nimmt außerdem mit Anerkennung Kenntnis von der Zusammenarbeit zwischen 
dem Sonderberichterstatter und allen zuständigen Verfahren und Mechanismen des Men-
schenrechtsrats sowie den Menschenrechtsvertragsorganen der Vereinten Nationen und legt 
ihnen eindringlich nahe, ihre Zusammenarbeit im Einklang mit ihrem Mandat fortzusetzen 
und ihre Maßnahmen gegebenenfalls zu koordinieren, um eine kohärente Vorgehensweise in 
dieser Frage zu fördern;  

 15. ersucht alle Regierungen, mit dem Sonderberichterstatter bei der Erfüllung der 
ihm übertragenen Aufgaben und Pflichten voll zusammenzuarbeiten, so auch indem sie auf 
seine dringenden Appelle rasch reagieren und alle erbetenen Informationen zur Verfügung 
stellen;  

 16. begrüßt die Arbeit, die die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Men-
schenrechte leistet, um das ihr in Resolution 60/158 erteilte Mandat durchzuführen, und er-
sucht sie, ihre diesbezüglichen Anstrengungen fortzusetzen; 

 17. ersucht den Generalsekretär, dem Menschenrechtsrat sowie der Generalver-
sammlung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser 
Resolution vorzulegen; 

 18. beschließt, den Bericht des Sonderberichterstatters über die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus auf 
ihrer zweiundsechzigsten Tagung zu behandeln. 

81. Plenarsitzung 
19. Dezember 2006 

_______________ 
11 A/61/353. 
12 Siehe A/61/267.  


